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 ◆ Bekanntgabe öffentlicher Ausschreibungen;

EU-weite Ausschreibung nach VOB/A;

Der Landkreis Starnberg weist darauf hin, dass 
am 22.01.2020 eine Bekanntmachung über die 
EU-weite Ausschreibung für untenstehende Leis-
tung an das Internetportal des Amtes für Veröf-
fentlichungen der Europäischen Union 
(http://simap.europa.eu) auf elektronischem Weg 
übermittelt wurde:

Erweiterung Landratsamt Starnberg; Trockenbau-
arbeiten (LRA_EU_66/19);
Offenes Verfahren

Es wird gebeten, entsprechende Informationen 
aus dieser Veröffentlichung zu entnehmen. Die 
Vergabeunterlagen sind in elektronischer Form 
auf der Vergabeplattform 
https://www.subreport.de/E11247885 
zum Download bereit gestellt.

Starnberg, 22.01.2020
Landkreis Starnberg

 ◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 

Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 27.01.2020 die Bau-
genehmigung für die Errichtung eines Mehrfa-
milienhauses mit 15 Wohnungen und 12 oberir-
dischen Stellplätzen auf dem Grundstück FlNr. 
611, Gemarkung Herrsching, Schönbichlstraße 18 
in 82211 Herrsching, an die Bayerische Grund-
stücksverwertung GmbH, Rüdesheimer Straße 
15 in 80686 München, erteilt. Öffentlich-rechtlich 
geschützte nachbarliche Belange werden, soweit 
sie der behördlichen Prüfung unterliegen, durch 
das Vorhaben nicht verletzt.

Ihr Recht

(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in München,
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43,
80005 München,
Hausanschrift: Bayerstr. 30 in 80335 München,

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle dieses Gerichts sowie elekt-
ronisch in einer für den Schriftformersatz zugelasse-
nen*) Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Frei-
staat Bayern) und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einrei-
chung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 ∙ Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher 
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtliche Wirkung! Nähere Informationen zur elek-
tronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entneh-
men Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

 ∙ Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts 
abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen 
diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

 ∙ Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Die Verfahrensakte kann im Landratsamt Starn-
berg, Kreisbauamt, nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung unter 08151-148 456 im Zimmer 269 
eingesehen werden.

 ◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 

Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 29.01.2020 den Vorbe-
scheid zum Neubau eines Mehrfamilienhauses 
(18 WE) mit Tiefgarage auf dem Grundstück FlNr. 
288/2, Gemarkung Herrsching, Arzbergerstraße 17 a 
in 82211 Herrsching, an die AVENIDA Living GmbH, 

Feldafi nger Straße 5 in 82343 Pöcking, erteilt. Öf-
fentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange 
werden, soweit sie der behördlichen Prüfung unter-
liegen, durch das Vorhaben nicht verletzt.

Ihr Recht

(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in München,
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München,
Hausanschrift: Bayerstr. 30 in 80335 München,

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts sowie 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen*) Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der Kla-
ge und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Ein-
reichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschrif-
ten für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 ∙ Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher 
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtliche Wirkung! Nähere Informationen zur 
elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de).

 ∙ Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des 
Baurechts abgeschafft. Es besteht keine Mög-
lichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch 
einzulegen.

 ∙ Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Die Verfahrensakte kann im Landratsamt Starn-
berg, Kreisbauamt, nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung unter 08151-148 456 im Zimmer 269 
eingesehen werden.

Landratsamt Starnberg – Karl Roth, Landrat

Bekanntmachungen der Stadt Starnberg

 ◆ Öffentliche Ausschreibungen nach VOB/A; 

Ertüchtigung Hochwasserrückhaltebecken 

Schmeißerweiher in Starnberg-Percha

Die Stadt Starnberg weist darauf hin, dass ab dem 
31.01.2020 über die Bayerische Staatszeitung fol-
gende Arbeiten zu Öffentlichen Ausschreibungen 
bekannt gemacht werden:

Ertüchtigung Hochwasserrückhaltebecken 
Schmeißerweiher in Starnberg-Percha

Es wird gebeten, entsprechende Informationen 
aus dieser Veröffentlichung zu entnehmen. Die 
Vergabeunterlagen sind in elektronischer Form auf 
der Vergabeplattform 
www.staatsanzeiger-eservices.de 
zum Download bereit gestellt.

Starnberg, 24.01.2020 

Stadt Starnberg – Eva John, Erste Bürgermeisterin

 ◆ Öffentliche Ausschreibungen nach VOL/A

Faunistische Kartierungen

Die Stadt Starnberg weist darauf hin, dass ab dem 
31.01.2020 über die Bayerische Staatszeitung fol-
gende Leistungen zu Öffentlichen Ausschreibun-
gen bekannt gemacht werden:

Faunistische Kartierungen – Ortsferne Umfahrung

Es wird gebeten, entsprechende Informationen aus 
dieser Veröffentlichung zu entnehmen. Die Verga-
beunterlagen sind in elektronischer Form auf der 
Vergabeplattform 
www.staatsanzeiger-eservices.de zum Download 
bereit gestellt.

Starnberg, 28.01.2020 

Stadt Starnberg – Eva John, Erste Bürgermeisterin
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